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Runcaglia, die ursprüngliche Form des Namens bewahrt, die andern 
heißen heule Rongellen (südl. von Thusis am Abstieg des alten 
Splügen-Saumweges in die Schlucht der eVia mala’), Runggels 
(ostnordöstl. von Feldkirch) und Ruggeis (westl. von Feldkirch); 
Rongellen ist schon 1316 und 1344 als Runggal und Rungal 
urkundlich belegt1, Runggels 1347 als Rungälle.2 Der Ersatz der 
Tenuis c im Anlaut der zweiten Silbe durch die Media g erklärt sich 
aus der in Chur-Rätien herrschenden Berührung von Romanisch 
und Deutsch: die romanischen Tenues klingen dem deutschen Ohre 
weicher als die entsprechenden deutschen Laute und werden daher 
von der deutsch redenden Bevölkerung meist geradezu als Medien 
nachgesprochen und danach auch so geschrieben.3 Nun liegen alle 
die genannten Runcalia an der in der Stauferzeit viel begangenen 
Straße aus Oberschwaben nach Italien. Außerdem war die Abtei 
Reichenau im Rheintal oberhalb von Chur, dort wo sich Vorder­
rhein und Hinterrhein vereinigen, also in der Nähe von Runcaglia 
und Rongellen, begütert4; die Feldkircher Gegend aber liegt dem 
Bodensee so unmittelbar benachbart, daß auch ohne besondere 
Beziehungen ein Reichenauer Mönch die Namen dort gelegener 
Ortschaften, zumal den des an der alten Straße nach Bludenz und 
zum Arlberg gelegenen Runggels, aus dem Munde der Leute — 
man beachte das qui vulgo Rungalle dicitur — vernommen haben 
kann und dadurch veranlaßt worden ist, auch den offenbar gleichen 
Namen des italischen Runcalia mit Rungaile wiederzugeben.

Wie aber — so müssen wir zum Schlüsse noch fragen — ist 
es zu erklären, daß die Lesart des Originals der Constitutio in 
keiner der auf uns gekommenen Abschriften des 12.—15. Jahr­
hunderts erhalten geblieben ist, daß sie vielmehr alle ad curiam 
Gallorum lesen? Das könnte daher kommen, daß der Schreiber 
ihrer gemeinsamen Vorlage, d. b. derjenigen — verlorenen — Ab­
schrift der Urkunde, auf die sie unmittelbar oder mittelbar alle
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und Reichenau; vgl. Franz Beyerle, Die Grundherrschaft der Rei­
chenau, in: Die Kultur der Abtei Reichenau 1. Halbbd. (1925) S. 487. 


